
D r i n g l i c h k e i t s a n f r a g e

der Abgeordneten Heber (CDU)

Druck: Thüringer Landtag, 31. März 2025
Zuleitung an die Landesregierung: 31. März 2025

Aktueller Stand des Fußgängerüberwegs im Ortsteil Leu-
bingen der Stadt Sömmerda

Viele Menschen haben sich in einer Petition für einen Fußgängerüberweg 
in Leubingen, einem Ortsteil der Stadt Sömmerda im Landkreis Söm-
merda, stark gemacht. Es geht um einen Schulweg und die Querung ei-
ner stark befahrenen Straße, die als Autobahnzubringer dient. Die Peti-
tion hat das notwendige Quorum für eine Anhörung erreicht. Ein Termin 
steht allerdings noch nicht fest.
Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit der Initiatoren hat der Staatssekretär 
im Ministerium für Digitales und Infrastruktur in einem Radiointerview 
gesagt, dass im Frühjahr 2025 mit einer neuen Verordnung vom Bund 
hier eine Möglichkeit geschaffen werden und der Fußweg erneut ge-
prüft werden kann und die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, hoch sei.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche gesetzlichen Vorschriften beziehungsweise behördlichen 
Entscheidungen verhindern aktuell die Errichtung eines Fußgänger-
überwegs in Leubingen?

2. Ist die Errichtung des Fußgängerüberwegs bis zum Beginn des neu-
en Schuljahres 2025/2026 realistisch und wenn nein, wann ist da-
mit zu rechnen?

3. Wann werden die angesprochenen neuen rechtlichen Vorausset-
zungen für den Fußgängerüberweg in Leubingen in Kraft und an-
wendbar sein?
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